
 
             

        
            

Betrifft: 

Ansuchen um Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen  

Hausapotheke in 3454 Sitzenberg-Reidling – Dr. Isabell Flessl 
 
Bezug: 

Kundmachung vom 31. März 2026 in den Amtlichen Nachrichten 
Niederösterreich 
 
 
Frist: 12. Mai 2026 
 
 
 

 
TUA5-S-1543/006  
Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Tulln über einen Antrag um Bewilligung zur Haltung einer 
ärztlichen Hausapotheke in 3454 Sitzenberg-Reidling, Leopold-Figl Platz 4.  
Gemäß §§ 48 und 53 Apothekengesetz wird verlautbart, dass Frau Dr. Isabell Flessl, Ärztin für 
Allgemeinmedizin, wohnhaft in 3424 Tulln an der Donau, Igo-von-Etrich-Gasse 10, die Bewilligung zur 
Haltung einer ärztlichen Hausapotheke am Ordinationssitz in 3454 Sitzenberg-Reidling, Leopold-Figl Platz 
4, gem. § 29 Apothekengesetz beantragt hat.  
Inhaber von öffentlichen Apotheken können etwaige Einsprüche hinsichtlich der Bedarfsfrage innerhalb 
von 6 Wochen, vom Tag dieser Verlautbarung angerechnet, bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln 
schriftlich einbringen. Die bestehende Bewilligung zur Führung einer ärztlichen Hausapotheke am 
Ordinationssitz 3454 Sitzenberg-Reidling, Leopold-Figl Platz 4, durch Fr. Dr. Taschler-Rabl bleibt aufrecht 
(Gruppenpraxis).  
Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr in Betracht gezogen.  
 

Für den Bezirkshauptmann 
Dr. S c h r a m l 

 
 
 
 
 


